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Geschätzte Tragweinerinnen und Tragweiner

Die Vorweihnachtszeit lädt uns ein, innezuhalten und die kleinen Momente 
der Besinnlichkeit zu genießen. Es ist eine besondere Zeit, die Gemeinschaft 
und Zusammenhalt spürbar macht. 
 
Das vergangene Jahr hat Tragwein sowohl Höhen als auch Tiefen beschert. 
Die Hochwasserkatastrophe in ganz Österreich hat uns aber Gott sei Dank 
weitgehende verschont, und wir sind mit einem blauen Auge davon gekom-
men. Ich möchte die Chance noch einmal nutzen und meinen Dank an unse-
re drei freiwilligen Feuerwehren aussprechen, die an den besagten Tagen 
im September immer bereit waren um unsere Bevölkerung bei Bedarf zu 
unterstützen! Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie stark unser 
Zusammenhalt ist und wie wichtig gegenseitige Unterstützung bleibt.
 
Wir konnten das heurige Jahr aber auch nutzen, um wichtige Projekte vor-
zubereiten und solche wie beispielsweise die Erneuerung der Straßenbe-
leuchtung abzuschließen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventzeit, Gesund-
heit und Zuversicht. Möge uns diese Zeit Kraft und Freude schenken, um mit 
Optimismus ins neue Jahr zu starten. 
 
Mit den besten Grüßen und Wünschen, 

Ihr Bürgermeister
LAbg. Josef Naderer

Weihnachtliche Worte 
von Bürgermeister Josef Naderer

Aus dem Amt

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Tragwein 
besuchen in den kommenden Wochen wieder die Trag-
weiner Haushalte und überreichen den Jahresbericht der 
FF Tragwein. Gleichzeitig bitten sie um freiwillige Spen-
den für  die Feuerwehr.

Das Friedenslicht aus Bethlehem kann am 24. Dezember, 
in der Zeit von 8:00 bis 11:30 Uhr bei der Dienststelle des 
Roten Kreuzes, Schulstraße 10 abgeholt werden.

Hinweise für die Weihachtszeit

Die Gemeindevertretung und die Bediensteten
der Marktgemeinde Tragwein wünschen

ein gesegnetes Weihnachtsfest
sowie 

Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit im neuen Jahr!

Das ASZ hat während der Weihnachtsfeiertage regulär 
geöffnet, geschlossen ist nur am Donnerstag den 26. De-
zember 2024.

Die Tragweiner Einkaufsgutscheine sind auch heuer wie-
der perfekt als Weihnachtsgeschenk geeignet und bei 
den Tragweiner Geldinstituten erhältlich. Tragen Sie dazu 
bei, die Wertschöpfung im Ort zu stärken und Arbeitsplät-
ze zu erhalten
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Aus dem Amt

Das neue Hundehaltergesetz tritt mit 1.12.2024 in Kraft 
und ist in aller Munde. Aber was ändert sich nun eigent-
lich konkret? Und was heißt das für alle Hundebesitzer:in-
nen und diejenigen, die es zukünftig werden möchten?

1) Einteilung in große und kleine Hunde (40/20 Regel)

Nach den gesetzlichen Bestimmungen in OÖ gilt ein Hund 
als groß, wenn er ausgewachsen eine Widerristhöhe von 
mindestens 40 cm oder ein Gewicht von mindestens 20 
kg hat. Hundehalter:innen die ab dem 1. Dezember 2024 
einen großen Hund anmelden, müssen innerhalb einer 
bestimmten Frist eine Alltagstauglichkeitsprüfung absol-
vieren. Das Ziel dieser zusätzlichen Prüfung ist es sicher-
zustellen, dass das Mensch-Tier-Gespann in alltäglichen 
Situationen gut funktioniert.

Es werden verschiedene Begegnungen mit Hunden, 
Menschen und beispielweise Fahrrädern, Kinderwägen, 
Rollstuhlfahrern etc. inszeniert und die Reaktion des 
Hundes darauf von einem tierschutzqualifizierten Hun-
detrainer eingeschätzt und bewertet.

2) Erweiterte Pflichten bei speziellen Hunderassen

Für Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Stafford-
shire Bullterrier, Dogo Argentino, American Pit Bull Ter-
rier und Tosa Inu und deren Kreuzungen untereinander 
gelten ab Inkrafttreten des Oö. HHG 2024 die Pflicht zur 
Ablegung einer Alltagstauglichkeitsprüfung (ATP) sowie 
eine Leinen- und Maulkorbpflicht im öffentlichen Raum. 
Dies gilt unabhängig von der Größe und des Gewichts 
des Hundes.

Ist unklar, ob der Hund einer dieser speziellen Rassen an-
gehört, hat die Hundehalterin oder der Hundehalter ein 

Sachverständigengutachten vorzulegen.

Diese Hunderassen dürfen ausschließlich von Personen 
gehalten und geführt werden, die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben, die über eine Sachkunde-Ausbildung 
verfügen und verlässlich im Sinne des Oö. HHG 2024 sind.

3) Erweiterte Pflichten bei auffälligen Hunden

Auffällig ist ein Hund, bei dem auf Grund bestimmter 
Tatsachen von einem erhöhten Gefährungspotential für 
Menschen und andere Tiere ausgegangen werden kann. 
Im Oö. Hundehaltegesetz 2024 ist geregelt, dass ein 
Hund jedenfalls als auffällig gilt, wenn:

•	 die Alltagstauglichkeitsprüfung nicht fristge-		
	 recht bestanden wurde, oder
•	 der Hund, ohne selbst angegriffen oder provo		
	 ziert worden zu sein, ein aggressives Ver		
	 halten zeigt und damit eine Bedrohung 			
	 für Mensch oder Tier darstellt. Beispiele 		
	 dafür können bedrohliches Anspringen (z.B. von 	
	 Menschen) oder das Hetzen (z.B. von 			 
	 Tieren) sein, oder
•	 der Hund einen Menschen verletzt oder ein Tier 		
	 wiederholt oder schwer verletzt hat, ohne selbst 	
	 angegriffen worden zu sein.

Wer trotz dieser Aufzählungen unsicher ist, was er im 
konkreten Einzelfall zu tun hat, kann sich auf der Home-
page des Landes OÖ:

www.hundehaltung-ooe.at

informieren und in einzelnen Schritten die eigene Situa-
tion beschreiben und direkt eine Handlungsempfehlung 
bekommen.

Auf dieser Website gibt es außerdem weitere Tipps zum 
Leben mit Hund, sowie wichtige Kontaktdaten rund um 
das Hundehaltegesetz 2024 gesammelt auf einen Blick!

Die Pflicht zur Einhaltung der relevanten, gesetzlichen 
Regelungen liegt bei den Hundehaltern selbst. Jede:r  
sollte sich im eigenen Interesse umfassend informieren 
um nichts zu übersehen, denn Unwissenheit schützt vor 
Strafe nicht.

Das neue oberösterreichische
Hundehaltegesetz 2024

Quelle: https://hundehaltung-ooe.at/
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Aus Tragwein

Veranstaltungs-Highlight 
Sa., 15.2.2025 Kabarettabend „Überleben“ 

mit Manuel Thalhammer  
in Kooperation mit dem Lions Club Freistadt. 

Einlass 19.30 Uhr, Beginn: 20.00 Uhr 
Kategorie 1 (1.-3. Reihe): € 29,-, 

Kategorie 2 (ab der 4. Reihe): € 26,- 
Karten-Reservierungen an der Rezeption möglich.

Das neue Krimidinner-Erlebnis 
Unter dem Titel „KI - K.o.“ wird es ab 

Ende Jänner 2025 wieder spannend exquisit.
14. 3. und 15.3.

21.3. und 22.3. sowie 4.4. und 5.4.2025 
zum Preis von € 95,- pro Person 

Karten an der Hotelrezeption erhältlich.

****s Hotel Lebensquell Bad Zell

07263/7515, office.hotel@lebensquell-badzell.at
www.lebensquell-badzell.at

 

TIPP: 

Lebensquell-

Gutscheine: 

die perfekte 

Geschenkidee für 

jeden Anlass!

Trainieren - aber richtig!
Egal ob Ausdauer, Kraft oder Koordination, 

unser Trainer-Team begleitet Sie gerne. 
Beim Erwerb eines Halbjahres- bzw. Jahresabos 

erhalten Sie einen GRATIS Leistungstest. 
Ihren persönlichen Trainingsplan 

erstellen Sie danach mit Ihrem Fitnesstrainer. 

Wer mit einer Droh-
ne über fremde 
Grundstücke fliegt 
muss einige ge-
setzliche Vorgaben 
einhalten. Hier die 
wichtigsten Punkte: 
 
Registrierung und 
Versicherung

In Österreich müs-
sen Kamera-Droh-
nen bei der Austro 

Control registriert und wie ein Kraftfahrzeug haftpflicht-
versichert werden. Zudem ist es Kindern unter 16 
Jahren gesetzlich nicht erlaubt, Drohnen zu steuern. 

Rechtliche Grundlagen für private Aufnahmen

Wenn Sie mit einer Drohne Film- oder Fotoaufnahmen 
machen, ist es wichtig, die Rechte anderer Personen zu res-
pektieren. Grundsätzlich sind zwei Aspekte relevant: Zum 
einen die Einwilligung der gefilmten Personen und zum 
anderen das sogenannte „überwiegende berechtigte Inte-
resse“ des Drohnenbetreibers. Wer mit seiner Drohne nur 
zum Freizeitvergüngen unterwegs ist, wird dieses berech-
tigte Interesse in der Regel nicht argumentieren können.  
 
Je gezielter Personen oder private Grundstücke gefilmt 
werden, desto höher ist das Schutzbedürfnis ihrer Privat-
sphäre. So ist beispielsweise das Überfliegen und Filmen 
fremder Gärten oder die Überwachung von Nachbarn 
klar unzulässig. Werden Aufnahmen absichtlich in priva-
ten, intimen Bereichen wie Wohnräumen gemacht, kann 
dies strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Drohnenflüge im Siedlungsgebiet:
Was Sie wissen müssen

Kleinschule Reichenstein 
öffnete ihre Türen
Im September öffnete die Kleinschule Reichenstein ihre 
Türen für Interessierte und bot Einblicke in ihre besonde-
re Lernatmosphäre. Eltern, Schüler und Anwohner wa-
ren eingeladen, die Schule kennenzulernen, die für ihre 
innovativen Lehrmethoden und familiäre Umgebung be-
kannt ist.

Die Gäste konnten verschiedene Klassenräume besuchen 
und an spannenden Workshops teilnehmen. Themen wie 
„Lernen mit allen Sinnen“, „Projektunterricht“ und „Ler-
nen in der Natur“ standen im Mittelpunkt und zeigten die 
ganzheitliche Bildungsphilosophie der Schule.

Besonders stolz waren die Schüler der Kleinschule Rei-
chenstein, die den Besuchern ihre Schule selbst vorstell-
ten. An mehreren Stationen erklärten sie, wie der Unter-
richt abläuft, und führten durch die Räumlichkeiten. 

Der Tag der offenen Tür war ein voller Erfolg. Viele Fami-
lien zeigten sich begeistert von dem Konzept der Klein-
schule und interessierten sich für einen Schulplatz. „Es ist 
schön zu sehen, dass hier nicht nur gelernt, sondern auch 
das Miteinander großgeschrieben wird“, resümierte ein 
Besucher. Die Kleinschule Reichenstein konnte sich als 
Ort präsentieren, an dem Lernen Spaß macht und Ge-
meinschaft gelebt wird.



5

Aus Tragwein
Qualitätsauszeichnung für die Bücherei
Lebenslanges Lernen – dieser Devise hat sich auch die 
Pfarr- und Gemeindebücherei Tragwein verschrieben. 
Um zu wissen, wo man steht, und mit dem Ziel das Ange-
bot weiter zu verbessern, stellte sich die Bücherei Trag-
wein einer Qualitätsbewertung durch das Erwachsenen-
bildungsforum Oberösterreich. Verschiedene Kriterien 
wie die Anzahl der Bibliotheksnutzer, organisatorische 
Strukturen, Medienangebot, Öffentlichkeitsarbeit und 
Veranstaltungen sowie räumliche Gegebenheiten wur-
den genau unter die Lupe genommen.

Mit 82,5 von 96 möglichen Punkten wurde der Bücherei 
Tragwein eine hervorragende Qualität bestätigt. Gleich-
zeitig erhielt das Team wichtige Impulse, wo noch Ver-
besserungen möglich sind.

Ein Thema hat das Bücherei-Team in diesem Jahr beherzt 
in Angriff genommen, nämlich die Bekanntheit zu stei-
gern. So wurden kurze Führungen für die Goldhauben-
Gruppe und die Pensionistinnen und Pensionisten orga-
nisiert und es fanden Lesungen statt.

Wie zuletzt in Kooperation mit dem JUZ Malaria und mit 
Literaturpreisträgerin Barbi Marković. Ganz im Gegen-
satz zum Buchtitel war die Veranstaltung so gar kein 
„Horror“, sondern vielmehr kurzweilig, amüsant und gut 
besucht.

(c) Aigenbauer Daniel

Anmeldung für Krabbelstube und Kindergarten 

Bitte beachten Sie folgende Punkte für die Anmeldung 
ihres Kindes.

Krabbelstube:
Kinder ab 1,5 bis zum 3. Lebensjahr, zusätzlich zum halb-
jährlich eingehobenen Materialbeitrag ist die Nachmit-
tagsbetreuung, ab 13 Uhr kostenpflichtig.
Für die Anmeldung ist eine Arbeitsbestätigung mit dem 
Stundenausmaß beider Erziehungsberechtigten beizu-
legen.

Kindergarten:
Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Schulpflicht, zusätz-
lich zum halbjährlich eingehobenen Materialbeitrag ist 
die Nachmittagsbetreuung, ab 13 Uhr kostenpflichtig.

Für eine Anmeldung senden Sie folgende Daten per Email 
an die Einrichtungsleitung:

Name, Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer 
des Kindes.
Name, Adresse und Telefonnummer der Erziehungsbe-
rechtigten.

Anmeldungen für die Krabbelstube: ks406110@pfarrca-
ritas-kita.at
Anmeldungen für den Kindergarten: kg406232@pfarrca-
ritas-kita.at

Anmeldungen für das Krabbelstuben- und Kindergarten-
jahr 2025/2026 werden bis 31.01.2025 entgegengenom-
men. Nach Eingang aller Anmeldungen erhalten Sie im 
März weitere Informationen. Gibt es mehr Anmeldungen 
als verfügbare Plätze, wird eine Reihung vorgenommen. 
Die Berufstätigkeit beider Elternteile wird dabei berück-
sichtigt.
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Abfal l trennung NEU 2025
Die neue Verpackungssammlung 2025 leicht erklärt

Wie bereits in den Medien berichtet wurde, soll mit
1. Jänner 2025 auch in Oberösterreich die Leicht-Verpa-
ckungssammlung (Gelber Sack und Metall-Verpackun-
gen) vereinheitlicht werden. Mit dieser Maßnahme sollen 
die vorgegebenen Ziele der neuen Verpackungsverord-
nung - eine schnelle Erhöhung der Sammel- und Recyc-
lingquote erreicht werden. Die Verpackungssammlung 
im Bezirk Freistadt ist schon lange eine der Besten und 
den Sammelzielen sehr nahe.

In vielen Regionen landen allerdings immer noch erheb-
liche Mengen an Leicht-Verpackungen im Restmüll oder 
schlimmstenfalls in der Natur. Damit gehen wertvolle 
Ressourcen verloren, die Umwelt wird belastet und hohe 
Entsorgungskosten entstehen. Eine Anpassung der ös-
terreichweiten Abfallsammlung und Trennung ist not-

wendig und ein weiterer logischer Schritt hin zu einer 
echten Kreislaufwirtschaft. Diese Anforderungen sind im 
Bezirk Freistadt schon jahrzentelang erfüllt.

Das Bring-System mit der dichten ASZ Struktur im Be-
zirk Freistadt hat sich bisher bewährt und bietet weiter-
hin den Bürger:innen eine umfassende wohnortnahe und 
kosteneffiziente Entsorgung.

Durch diese vorbildliche Abfallwirtschaft ist der Bezirk 
gut augestellt und es ist hier nur eine geringfügige Um-
stellung der Geblen-Sack-Sammlung erforderlich.

DANK der fleißig trennenden Bürger:innen und den en-
gagierten ASZ Mitarbeiterinnen!

Für Fragen und weiterführende Informationen steht der Bezirksabfallverband Freistadt jederzeit gerne zur Verfügung
Tel.: 07942/75 4 32 oder office@bav-freistadt.at

Was ändert sich generell, und was heißt das für den Bezirk Freistadt
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Konkrete Änderung im Bezirk Freistadt ab 1.1.2025

PS/PP Verpackungen-“Becher“ sowie PET Gebinde ohne Pfand und Kunststoff-Verschlüsse dürfen nur mehr im 
Gelben Sack gesammelt werden.

Neue Sammlung im ASZ: Kunststoffhohlkörper- „Eimer und Kanister“. Zu den HDPE Gebinden kommen auch 
Eimer und andere größere Kunststoffhohlkörper ab 5 Liter Fassungsvermögen

Abfal l trennung NEU 2025



Informationen und Aktuel les

Hausärzte
Dr. Tassilo Dückelmann

Öffnungszeiten:

Montag:	 09:00 - 13:00 Uhr und 16:00 - 18:00 Uhr
Dienstag:	 08:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch:	 09:00 - 11:00 Uhr
Donnerstag:	 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag:		 09:00 - 13:00 Uhr

Terminvereinbarung unter 07263/88 148 immer erbeten, 
in dringenden Fällen finden diese natürlich am selben Tag 
statt!

Die Ordination ist an folgenden Tagen geschlossen:
23. bis 27. Dezember2024 sowie 20. und 21. Februar 2025

Dr. Bernhard Wild

Öffnungszeiten:

Montag:	 08:00 - 12:00 Uhr
Dienstag:	 16:00 - 19:00 uhr
Mittwoch:	 08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag:	 08:00 - 12:00 Uhr und 16:00 - 18:00 Uhr
Freitag:		 08:00 - 12:00 Uhr

Telefon 07263/88 565

Die Ordination ist an folgenden Tagen geschlossen:
30. Dezember 2024 bis 3. Jänner 2025

Zahnarzt
Dr. Kinan Hasan

Öffnungszeiten:

Montag:	 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Dienstag:	 08:00 - 14:00 Uhr
Mittwoch:	 08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag:	 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Freitag:		 08:00 - 14:00 Uhr

Terminvereinbarung unter 07263/88 866
Alle Kassen und Privat

Inhalte:
Wissenswertes zu neuen Nikotinprodukten:
Nikotinbeutel, E-Vapes, Tabakerhitzern und gesetzliche 
Grundlagen
Welchen Einfluss haben Sie als Eltern?
Tipps und Informationen - Das können Sie für Ihr Kind 
tun.

Termin: Do, 12. Dezember 2024
Zeit: 19.00 h (Dauer: ca. 1:00 bis 1:15 h)
Ort: Kulturtreff Bad, Schulstraße 8, 4284 Tragwein
Referent: DSA Dieter Geigle, MA
4020 Linz, Hirschgasse 44
+43 732 778936
dieter.geigle@praevention.at

Weihnachts-Öffnungszeiten am Gemeindeamt
Wir wollen unseren Mitarbeiter:innen die Möglichkeit 
geben die besinnlichste Zeit im Jahr mit ihren Familien 
zu verbringen, daher ist das Gemeindeamt an folgenden 
Tagen geschlossen:

Montag 23.Dezember 2024
Freitag 27. Dezember 2024
sowie
Montag 30. und Dienstag 31. Dezember 2024

Für dringende Anliegen (bspw. Standesamtsfälle) sind 
wir an diesen Tagen, während den Parteienverkehrszei-
ten unter folgender Nummer 0677/620 543 51 erreichbar

Allgemeine Öffnungszeiten Gemeindeamt:

Montag:	 08:00 - 12:00 Uhr und
		  14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag:	 08:00 - 12:00 Uhr
		  nachmittags nur mit vorab Termin
Mittwoch:	 08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag:	 08:00 - 12:00 Uhr und
		  14:00 - 18:00 Uhr
Freitag:		 08:00 - 12:00 Uhr

Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://
www.tragwein.at/Web/Datenschutz 

Vortrag „Snusen und Vapen“
Jugendliche gut begleiten


